
Musterklausel: Trinkwasserverordnung

Auch örtliche  angeordnete  Wasseruntersuchungen sind  umlegbare Betriebskosten, 
insbesondere  die  Kosten,  die  für  die  regelmäßig  widerkehrenden  Untersuchungen 
nach der Trinkwasserverordnung erforderlich sind. 
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